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Zitat

Original von philosophus

Was ist die Grundlage für diese Ausführungen? Der Hausaufgabenerlass sicher nicht,
denn darin steht:

Ein ausdrückliches Verbot kann ich darin nicht erkennen, im Speziellen nicht, dass die
Nicht-Erbringung einer Leistung nicht benotet werden dürfe.

Ich finde die Angelegenheit eigentlich relativ klar - das "Hausaufgabenverhalten" von Schülern
lässt sich in NRW nach §48(2) in die Bewertung der "sonstigen Mitarbeit" einbauen; die
Rechtsvorschriften geben dem Lehrer angenehme Flexibilität.
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